
Seite 1 

Gemeindezeitung 
Marktgemeinde Weiten 

Ausgabe 2, Juni 2018

Zugestellt durch Post.at www.weiten.gv.at



Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 

Freibad - Eröffnung        Seite 3

Geburtstage und Glückwünsche      Seite 4 - 5 
 
Der Lebensweg                   Seite 6

Tennisclub Weiten        Seite 7

Volksschule und Kindergarten      Seite 8

ÖKB Weiten und Bezirks-Florianifeier Seiterndorf    Seite 9

Forstschutz         Seite 10 - 11

Anbringung Werbungen       Seite 12 - 13

Frühjahrsputz „STOPP LITTERING“      Seite 14 - 15   
  
Bäckerei Stiegler        Seite 16

Neueröffnung 24h Betreuung      Seite 17

Melker Sommerspiele        Seite 18

Sportlerfest Weiten        Seite 19

Hilfswerk & Heilmasseurin       Seite 20

Oldtimertreffen Feuerwehr Weiten      Seite 21

Sonnwendfeuer Feuerwehr Weiten      Seite 22 

Waldfest Feuerwehr Seiterndorf      Seite 23

Badfest Landjugend Weiten       Seite 24

Impressum:  
Herausgeber: Marktgemeinde Weiten. Für den Inhalt verantwortlich: BGM Franz Höfinger 
Grafik- und Gestaltung: GR Philipp Renner & Carina Scherb 



Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

Impressum:  
Herausgeber: Marktgemeinde Weiten. Für den Inhalt verantwortlich: BGM Franz Höfinger 
Grafik- und Gestaltung: GR Philipp Renner & Carina Scherb 

Der Eintritt ist am ersten Badetag frei!

Öffnungszeiten: 
täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr
Telefon: 02758/8344

Da kein Pächter gefunden wurde, wird die Gemeinde selbst das Buffet führen. 
Elfriede Kausl hat sich bereit erklärt und wurde seitens 

der Marktgemeinde Weiten angestellt.

FREIBAD - ERÖFFNUNG 
am 9. Juni 2018 
 bei Schönwetter! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Den 80. Geburtstag feierte 
Margaretha Busch aus Weiten. 
Dazu gratulierten ihr Vertreter 

und Mitarbeiter der 
Marktgemeinde Weiten 

sowie der Raiffeisenbank.

Margaretha Busch, Weiten
80. Geburtstag

Im Bild vorne v.l.: Melanie Wenk, VZBGM Ramona Fletzberger, Margaretha Busch, BGM Franz Höfinger, Martin Auferbauer 
und GR Josef Lechner; dahinter v.l.: Doris Tober, Johann Hackl, Edith Göls, Maria Reiner, Herbert Schmidt, Margit Mosgöller, 
Adelheid Lagler, Leopoldine Greßl, GGR Regina Steininger, Berta Biecker und Elfriede Fest.
Foto: Reiner

Den 80. Geburtstag feierte 
kürzlich Karl Schmidt aus Rafles. 
Es gratulierten neben der Familie 

auch Vertreter der 
Marktgemeinde Weiten. 

Karl Schmidt, Rafles
80. Geburtstag

Im Bild vorne v.l.: Maria und Karl Schmidt, oben v.l.: GR Josef Lechner, Ingrid und Günter Kreutner 
und BGM Franz Höfinger.
Foto: Reiner

80. Geburtstag Maria Zeitlhofer, Weiterndorf 

Geburtstage & Glückwünsche 
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Geburtstage & Glückwünsche 

Margaretha Busch, Weiten
80. Geburtstag

Karl Schmidt, Rafles
80. Geburtstag

 Den 80. Geburtstag 
feierte kürzlich 

Franz Schweiger aus Weiten. 
Dazu gratulierten auch Vertreter 

der Marktgemeinde Weiten.

Franz Schweiger, Weiten
80. Geburtstag

Im Bild vorne v.l.: Valentin, Brigitte, Jubilar Franz Schweiger, Ulrike Schweiger, Jakob Spindelberger, 
dahinter v.l.: Franz und Maximilian Spindelberger, GGR Alfred Nowak und BGM Franz Höfinger 
Foto: Reiner

Johann Hackl jun., Eitental
50. Geburtstag

 Den 50. Geburtstag 
feierte kürzlich 

Johann Hackl jun. aus Eitental. 
Dazu gratulierten die Kollegen 

und Vertreter der
Marktgemeinde Weiten.

Im Bild vorne v.l.: Elfriede Hiesberger, Jubilar Johann Hackl, BGM Franz Höfinger, dahinter v.l.: Edith Göls, Herbert Schmidt, 
Elfriede Fest, Adelheid Lagler, Margaretha Busch, GR Josef Lechner, Margit Mosgöller, VZBGM Ramona Fletzberger, 
GGR Regina Steininger.
Foto: Reiner

Mit Auszeichnung aus Verfassung- und 
Gemeindeorganisationsrecht schloss die 
Gemeindesekretärin Melanie Wenk die 

,,Gemeindedienstprüfung für die 
Verwendungsgruppe V“ ab. Melanie Wenk, 
die sehr geschätzt wird und sich durch ihre 
große Hilfsbereitschaft auszeichnet, ist seit 

rund vier Jahren im Dienste der Marktgemein-
de Weiten und für den Parteienverkehr, das 
Meldewesen und das Bauamt zuständig. 

,,Alles Gute und viel Erfolg!“
 

Im Bild v.l.: VZBGM Ramona Fletzberger, Melanie Wenk, 
BGM Franz Höfinger und GGR Regina Steininger, 
Foto: Reiner

Dienstprüfung Melanie Wenk 

Geburtstage & Glückwünsche 
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Lebensweg 

Ab Pfingsten 2018 haben passionierte 
Wanderer im südlichen Waldviertel die 
Möglichkeit, ihr eigenes Leben zu 
durchwandern und zugleich die Schönheit 
einer stillen Region kennenzulernen: 

Der Lebensweg 
Weitwandern im Südlichen Waldviertel

Auf dem 260 km langen „Lebensweg“ können 13 „Lebensetappen“ bewusst begangen 
werden – von der Wiege bis zum hohen Alter und darüber hinaus. 
22 Gemeinden in der Region haben den Schwung der NÖ Landesausstellung 2017 in Pöggstall 
genutzt und mit diesem Kooperationsprojekt im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen 
aufgebrochen. Zwei bestehende Wanderwege, der Ysper-Weitentalrundwanderweg und der 
Kremstalweg, werden in einer Achterschleife verbunden und geben die Route für den neuen 
Lebensweg vor, auf dem man überall einsteigen kann. 
Im Juli 2017 hat sich der Verein zur Errichtung und Erhaltung des Lebensweges konstitiuiert, 
und seither wird intensivst daran gearbeitet. (Die Eröffnung des Lebensweges war am 
Pfingstmontag.)

Als Reiseführer am „Lebensweg“ dient das zeitgleich im Kral Verlag erschienene 
„Lebensweg-TourenTAGEbuch“. In diesem handlichen Buch, das in jeden Rucksack passt, 
werden dem Wanderer einerseits besonders sehens- und erlebenswerte Plätze empfohlen, 
die am Weg mit verschiedenfarbigen Herzen markiert sind. Die beiden Autoren, Dieter Juster und 
Elisabeth Lexer, haben zusätzlich auch Persönlichkeiten aus den Bereichen Literatur, Kultur, 
Wirtschaft und Lebenskultur eingeladen, mit eigens verfassten oder zum Thema passenden 
Texten zum TourenTAGEbuch beizutragen. So finden sich im Buch Geschichten von Adele 
Neuhauser, Thomas Sautner, Roland Girtler, Heini Staudinger, Arnold Mettnitzer u. a. m.  
In Verbindung  mit Informationen zur Region und Geschichten aus der Region ist ein 
außergewöhnliches Begleitbuch für den „Lebensweg“ entstanden.  
Reflexive Fragen und Raum für Eintragungen laden die Wanderer dazu ein, 
die eigenen Eindrücke an Ort und Stelle festzuhalten und dieses Buch als ihr 
ganz persönliches TourenTAGEbuch zu nutzen.

Erhältlich im Gemeindeamt und bei Nah&Frisch Habegger um € 19,90.

www.lebensweg.info 
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Tennisclub Weiten 

TERMINE

Juli August
2. 7. 2018 6. 8. 2018 
3. 7. 2018 13. 8. 2018 
4. 7. 2018 20. 8. 2018 
9. 7. 2018 27. 8. 20158 
16. 7. 2018 Abschlussbewerb 
23. 7. 2018 am 1. September
30. 7. 2018 ab 14:30 Uhr

  

Einladung zum Kinder- und Jugendtenniskurs 2018 
Auch heuer veranstaltet der Tennisverein Weiten einen Kinder- und Jungendtenniskurs. Beginn ist am 2. – 4. Juli 2018.

 Danach bieten wir in den Sommerferien jeden Montag ein Training an. 

Betreut werden die Kinder von erfahrenen Tennisspielern unseres Vereins. Einige Leihschläger stehen zur Verfügung.

Mindestalter: jene Kinder die im September in die erste Schulstufe einsteigen.

Kursbeitrag: 30€ ( beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für 2018 )

 Anmeldungen bis spätestens Montag dem 25. Juni. Diese können jeden Montag und Freitag jeweils ab 18 Uhr am Tennisplatz oder 
ganztägig bei Gerald Rapolter in Seiterndorf 15 abgegeben werden. 

Achtung: Wegen der großen Nachfrage muss der Tennisclub ein Teilnehmerlimit von höchstens 25 Kindern einhalten.

Der Kursbeitrag muss bei der Abgabe der Anmeldung bezahlt werden.

Für Fragen steht euch gerne Gerald Rapolter unter der Telefonnummer 0680 / 24 28 609 zur Verfügung.                                  

Wir freuen uns auf eure Anmeldung

________________________________________________________________________________

Anmeldung zum Kinder- und Jugendtenniskurs 2018 

Name:__________________________________       Alter:_________

Anfänger	 	 	 /	 	 	 Fortgeschrittener

Adresse:________________________________________________________________________

Telefonnummer:_________________________________________________________________

Wird	ein	Leihschläger	benötigt?											Ja									/										Nein

Datum:___________                 ______________________________________________________                                                               

																																			Unterschrift	durch	Erziehungsberechtigte			

                                                       

 Der TC Weiten übernimmt außerhalb der Tennisanlage und des Tenniskurses keine 

Aufsicht über die Kinder!
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Volksschule und Kindergarten 

Prämierung Wandertagszeichnungen Weiten
Zeichnungen der Volksschulkinder prämiert

Beim IVV-Wandertag wurden wiederum Bilder ausgestellt und prämiert. 
Jährlich fertigen sie kleine ,,Kunstwerke“ an, die von den Wanderern aus nah und fern 
bewertet werden.

Die vier Klassenbesten wurden gekürt und mit Sachpreisen ausgezeichnet. 
Alle anderen Kinder erhielten von Obmann Johann Schmid und seinem Team kleine Präsente.

Im Bild vorne v.l.: Die Gewinner 
Elisa Ochsenbauer, Niklas Lagler, Anika 
Eder und Michael Brandstetter, 
dahinter v.l.: Karin Kremser, DIR OSR Bruno 
Rixinger, Martha Hofmann, Yvonne 
Horvath, VZBGM Ramona Fletzberger, 
Michaela Haberleitner, Johann Schmid 
und Kathrin Kranzer.
Foto: Reiner

Kinderolympiade im Kindergarten Weiten
Bei der ,,Roko-Olympiade“ im Kindergarten Weiten gab es viele Tipps für die Kinder.

Das Rote Kreuz (Bezirksstelle Pöggstall in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz) tourt durch die 
Lande und macht mit ihrer ,,Roko-Olympiade“ in den Kindergärten Station. Roko ist die Erste-Hilfe-Figur 
(Helfi) für die Kindergartenkinder.

Die Kleinen erlernen hier in spielerischer, altersgerechter Weise das richtige Verhalten im Straßenverkehr 
oder was packe ich in die Badetasche und wie man einen Notruf richtig absetzt und Hilfe herbeiholt.

Im Bild vorne v.l.: die Kinder
Emily,Elias, Anika und Samuel; 
dahinter v.l.: Anna Neuninger und die 
Kindergartenpädagoginnen 
Hermine Habegger und Elfriede Hackl.
Foto: Reiner
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ÖKB Weiten und Bezirks-Florianifeier

Jahreshauptversammlung ÖKB Weiten
Geprägt war die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Weiten des ÖKB 
von Berichten und Neuaufnahmen.

Kommandant beim Ortsverband Weiten ist nunmehr Matthias Kienast und für das Schriftliche sind 
Claudia Mücke und Thomas Stiegler zuständig. 

Im Bild v.l.: Johann Zottl, Franz Kraus, 
Johann Renner, BGM Franz Höfinger, 
Matthias Kienast, 
Veronika Kraus, Karl Buchegger, Claudia 
Mücke, Johann Buxbaum, Martin Vogler 
und Mario Gruber.
Foto: Reiner

Bezirks-Florianifeier in Seiterndorf
Die musikalische Umrahmung besorgten die 1. Waldviertler Trachtenkapelle Weitental und der Chor ,,Dorfklaung“.

Dem Ybbser Pfarrer Johann Wurzer wurde von Bezirks-Feuerwehrkommandant Roman Thennemayer die 
Ernennungs-Urkunde zum Feuerwehrkuraten überreicht, Bürgermeister Franz Höfinger begrüßte seitens der 
Marktgemeinde Weiten (,,möge der hl. Florian immer euer Beschützer sein“) und Brandrat Josef Riegler (Ybbs) 
überreichte an Gastgeber Hermann Mühlbacher eine Statue des hl. Florian.

 
Im Bild v.l.: Diakon Johann Reiterlehner, Bür-
germeister Franz Höfinger, Pfarrer Pater Karl 
Leisner-Becker, 
Pfarrer Johann Wurzer, Georg Neulinger, 
Bezirksfeuerwehrkommandant Roman Thenne-
mayer, 
Bezirksfeuerwehrkurat Daniel Kostrzycki, 
Abschnittsfeuerwehrkommandant Hermann 
Mühlbacher, 
Engelbert Gundacker, Pater Benno Maier und 
Gerhard Temper (Polizeiinspektion Pöggstall).
Foto: Reiner
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Forstschutz 

Borkenkäfersituation in NÖ 
Forstschutz - Maßnahmen

Die extrem heißen und trockenen Perioden der 
Sommer 2015 und 2017 haben die Population 
der Fichtenborkenkäfer in verschiedenen 
Regionen sehr deutlich sichtbar anwachsen 
lassen. Höchste Aufmerksamkeit seitens der 
Waldbesitzer und Forstleute ist gefragt! 
 
Herabsetzung der Abwehrkraft 

Die Witterungsverhältnisse der letzten Jahre 
haben nicht nur zu einer wesentlichen Steige-
rung der Anfälligkeit von Fichten gegenüber Bor-
kenkäfern geführt, sondern sogar direkt Bäume 
zum Absterben gebracht, wie aus 
Beobachtungen von dürren Bäumen ohne 
Käferbefall zu sehen ist.  
 

Problematik der Borkenkäfer  
Die wichtigsten Borkenkäfer bei der Fichte sind der Buchdrucker (Ips typographus) sowie der Kupferstecher 
(Pityogenes chalcographus). Diese nur wenige Millimeter großen Insekten bohren sich durch die Rinde von 
Bäumen und zerstören dort durch den Fraß der Larven (Brutbild) und erwachsenen Käfer das für den Baum 
lebensnotwendige Bastgewebe. In den meisten Fällen sterben Bäume, die von Borkenkäfern erfolgreich 
besiedelt wurden, innerhalb kurzer Zeit ab (Käferbäume). Nicht rechtzeitig beseitigte Käferbäume bzw. 
vorhandenes Brutmaterial (Wipfel-, Astmaterial,insbesondere in Schadensgebieten nach Eisbruch oder nach 
Windwurf) stellen optimales Vermehrungspotenzial für die vorhandenen Borkenkäfer dar und können zu einer 
sehr raschen und explosionsartigen Vermehrung der Borkenkäfer führen. Frischer Borkenkäferbefall ist zunächst 
nur schwierig festzustellen. Deshalb bemerken viele Waldbesitzer einen Borkenkäferbefall erst zu spät und können 
dadurch die vollständige Entwicklung der Brut unter der Rinde nicht mehr verhindern.  
Zu achten ist auch darauf, dass Ast- und Wipfelmaterial nicht unbehandelt im Wald belassen werden darf, 
weil ein Befall bereits in Ästen ab 3 -4 cm Durchmesser möglich ist.  
 
Borkenkäfermonitoring  
Um dem Informationsbedarf bzw. einer zunehmenden Nachfrage von Waldbesitzerseite gerecht zu werden, stellt 
das Institut für Waldschutz des Bundesamtes und Forschungszentrums für Wald (BFW), eine Informationsplattform 
zum Thema Borkenkäfer unter www.borkenkaefer.at im Internet zur Verfügung.  
Auf dieser umfangreichen Website werden die wichtigsten Borkenkäferarten vorgestellt und auf die Gefahren bei 
Borkenkäferbefall hingewiesen. Neben aktuellen Meldungen zur Borkenkäfersituation in Österreich findet man 
genaue Anleitungen, was bei Borkenkäferbefall zu tun ist, welche gesetzlichen Meldepflichten bestehen, 
welche Bekämpfungsmaßnahmen ergriffen werden können und an welche beratenden Stellen man sich 
wenden kann. Ebenso werden regelmäßig Kurzkommentare über die aktuelle Flugsituation und Ratschläge 
für den richtigen Zeitpunkt von geeigneten Bekämpfungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. 
 
 

Kupferstecherbefall, Foto: Hagen
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Forstschutz 

Maßnahmen: rasch und konsequent 

Aufgrund der gegebenen Situation ist in den betroffenen Gebieten für das Jahr 2018 höchste Vorsicht geboten. 
Angeraten sind folgend angeführte Maßnahmen, die nicht nur im Eigeninteresse der Waldbewirtschaftenden 
sein sollten, sondern zu denen auch eine forstgesetzliche Verpflichtung und eine Verantwortung gegenüber dem 
Grundnachbarn bestehen: 

• Regelmäßige (wöchentliche) Kontrolle bis in den Spätherbst und - besonders wichtig - wieder ab Spät-
winter/Frühjahr; Waldbegehungen. 

• Entnahme von befallenen Bäumen (abfallende Rinde, braune Krone, Nadelfall), in denen die Entwick-
lung der Käfer fortgeschritten ist, unbedingt vor dem Ausfliegen der Käfer.   

• Suche und Entnahme der Bäume, wo die Entwicklung am Anfang steht (Bohrmehl, Bohrlöcher, 
Harztropfen).  

• Großzügiges Rändeln von Käferbefallsflächen, d. h. auch die Entnahme von scheinbar noch gesunden 
Bäumen in der unmittelbarer Umgebung von sichtbaren Käferbäumen, weil auch diese benachbarten 
Bäume häufig bereits befallen sind! 

• Keine Lagerung von befallenem (oder auch unbefallenem aber fängischem) Holz im Wald oder in  
Waldnähe.  

• Bruttaugliche Resthölzer, Wipfelstücke, Äste ebenfalls nicht unbehandelt im Wald oder in Waldnähe 
liegen lassen. Wenn eine rechtzeitige Holzabfuhr durch die Sägewerke nicht sichergestellt ist, sind 
Zwischenlagerplätze außerhalb des Waldes in einer Mindestentfernung von befallsfähigen  
Waldbeständen von 300 m (für kleinere Schadholzmengen) bzw. 500 m  
(für größere Schadholzmengen) anzulegen. 

 
Das Hauptaugenmerk des Niederösterreichischen Forstaufsichtsdienstes liegt deshalb auf Grund der aktuellen 
Gefahrenlage hinsichtlich einer möglichen Borkenkäfervermehrung auf einer möglichst intensiven Kontrolle der 
Fichtenbestände in den besonders gefährdeten Gebieten, aber auch in der Motivation der Waldbesitzer, in 
auftretenden Käferlöchern umgehend das Schadholz zu beseitigen, um weitere gefahrdrohende 
Borkenkäfermassenvermehrungen möglichst schon von Anfang an zu unterbinden.  
 
 
Genaue Auskünfte über die Borkenkäferproblematik sowie die erforderlichen Gegenmaßnahmen und fun-
dierte fachliche Beratung erhalten die Waldeigentümer bei der Bezirksforstinspektion der BH Melk:   

DI Gotsmy Klaus 02752 – 9025 - 32620 

Ing. Pawelka Georg 02752 – 9025 - 32616 
Ing. Schmuck Stefan 02752 – 9025 - 32618 

Ing. Widhalm Martin 02752 – 9025 - 32617 
 
Darüber hinaus steht auch das Forstschutzreferat der Landesforstdirektion beim 
Amt der  NÖ Landesregierung für Auskünfte zur Verfügung 
(DI Dr. Reinhard Hagen, Tel.: 02742/9005-12959).

Forstschutz 
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Anbringung Werbungen

WERBUNGEN UND ANKÜNDIGUNGEN
Bei Werbungen und Ankündigungen sind sowohl in Hinblick auf den Aufstellungsort 
als auch in Bezug auf die sichtbare Bezeichnung des Veranstalters folgende 
gesetzliche Bestimmungen zu beachten: 

a) Anbringen von Werbungen und Ankündigungen im Straßenverkehr 
Verkehrsteilnehmer können nur eine begrenzte Anzahl von Informationen 
(Wegweiser, Hinweise, Werbungen,…) aufnehmen. Da Werbungen und 
Ankündigungen die Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenker auf sich ziehen, kann eine 
Informationsüberflutung von Verkehrsflächen der Verkehrssicherheit jedenfalls nicht  
dienlich sein. Aus diesem Grund normiert  die Straßenverkehrsordnung (StVO) 
Bestimmungen, welche die Aufstellung von Werbungen und Ankündigungen regeln. 

Zunächst ist zu unterscheiden, wo sich der Aufstellungsort befindet:
 im Ortsgebiet oder im Freiland bzw.
 auf der Straße oder außerhalb des Straßengrundes

Zur Straße zählt dabei auch der darüber befindliche Luftraum sowie der 
Bankettbereich bzw. eine allfällige Böschung.

Aus rechtlicher Sicht ergeben sich daher folgende Unterschiede: 
AUF bzw. ÜBER der Straße NEBEN der Straße

ORTSGEBIET Die Anbringung ist nach § 82 
StVO bewilligungspflichtig, da es 
sich um eine verkehrsfremde 
Benützung der Straße handelt. 

Im Ortsgebiet ist die Anbringung 
außerhalb des Straßengrundes 
grundsätzlich ohne Bewilligung 
zulässig, sofern keine 
Sichtbehinderung oder sonstige 
Beeinträchtigung des 
Straßenverkehrs zu erwarten ist. 

FREILAND Die Anbringung ist nach § 82 
StVO bewilligungspflichtig, da es 
sich um eine verkehrsfremde 
Benützung der Straße handelt. 

Soll die Aufstellung innerhalb einer 
Entfernung von 100m zum 
Fahrbahnrand erfolgen, so bedarf 
die Anbringung von Werbungen 
und Ankündigungen einer 
behördlichen Bewilligung gemäß § 
84 StVO.

Hinweis:
Bei jeder Anbringung ist zusätzlich zu prüfen, ob zur Bewilligung nach der StVO auch 
Bewilligungen aus anderen Rechtsmaterien (z.B. NÖ Bauordnung, NÖ 
Naturschutzgesetz,…) erforderlich sind. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass derartige Anbringungen nur dort zulässig sind,
wo auch eine entsprechende Zustimmung des jeweiligen Grundeigentümers bzw. 
Nutzungsberechtigten vorliegt. 
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Stopp Littering 2018

WIR HALTEN WEITEN SAUBER 
FRÜHJAHRSPUTZ 2018

Erstaunliche Dinge wurden da beim Abfallsammeln in Wald und Wiese zum Vorschein gebracht. 
Neben Fast-Food-Verpackungen und Getränkedosen wurden auch Klappstühle, Fensterflügel, 
Autoreifen und vieles mehr gefunden.

An dieser Stelle wollen sich UGR Leopold Stummer und VzBgm Ramona Fletzberger, im Namen der 
Marktgemeinde Weiten, noch einmal bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz 
und ihr Engagement beim gemeinsamen Frühjahrsputz bedanken.
Die freiwilligen Sammler sollen all jenen als Vorbild dienen, die ihre Abfälle achtlos in Natur, 
Straßen, Parkanlagen etc. wegwerfen.

Am 28. April sammelten insgesamt 64 motivierte 
Bürgerinnen und Bürger neben Weitens Straßen und Wegen achtlos weggeworfenen Müll.

Gesammelt wurde mehr als 1 Tonne Müll. Das entspricht einen Traktorkipper voll mit Restmüllsäcken 
und einen weiteren mit sperrigen Gegenständen.

Auch heuer wurden die Sammeltrupps wieder von den 
Umweltverbänden mit Hilfsmittel wie Sammelsäcken,
Handschuhen und Warnwesten unterstützt. 
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Stopp Littering 2018
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Bäckerei Stiegler

Bäckerei Stiegler überzeugt beim 18. Internationalen Brotwettbewerb
Zweimal Gold und viermal Silber – darüber darf sich die Bäckerei Stiegler aus Weiten/Melk beim 
18. Internationalen Brotwettbewerb von 26. bis 28. Februar 2018 in Linz freuen. Beeindruckende 
1.550 Brote, Gebäcke, Feingebäcke und Schaustücke wurden beim diesjährigen Wettbewerb eingereicht. 
Eine 33-köpfige internationale Fachjury verkostete und beurteilte jedes Einzelne davon. 
Dabei stand die Qualität der handwerklichen Erzeugnisse ganz klar im Vordergrund.

Auch heuer haben sich wieder die besten Bäckermeister beim Internationalen Brotwettbewerb der Bundesinnung der 
Lebensmittelgewerbe in Linz gemessen. Mit rund 1.550 eingereichten Gebäckstücken konnte das Rekordergebnis 
von 2016 erneut übertroffen werden. Besonders überzeugte die Bäckerei Stiegler mit ihren Gebäcken Buttertoast und 
Schwarzroggenbrot, welche mit Gold ausgezeichnet wurden. Zudem erhielt der niederösterreichische Bäckerbetrieb 
viermal Silber für sein handgemachtes Hausbrot, Bauernbrot a la Martina, Chia Brot und dem Michlbäck Brot. 

„Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb wollen wir dem Bäckerhandwerk seine wohlverdiente Aufmerksamkeit 
schenken. Dabei zeigen wir auf, mit welcher fachlichen Kompetenz, welchen Qualitätsstandards und vor allem mit wie 
viel Liebe zum Beruf wir das tägliche Brot für unsere Kunden zubereiten“, sagt Bäcker Florian Stiegler. 
„Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz, da sie zeigt, dass unsere Produkte im internationalen Vergleich zu den 
Besten der Besten zählen.“

Bäckerei Stiegler auf Erfolgskurs
Bereits 2016 hat die Bäckerei Stiegler beim Internationalen Brotwettbewerb für Aufsehen gesorgt. Sie konnte sich 
gegenüber den Top-Bäckereien des Landes und Europas durchsetzen: Für ihre Partybreze, dem Weitentaler 
Sonnenstrudel, Krapfen und Speckstangerl gab es vier Goldmedaillen. Dazu kamen noch Silber und Bronze für ihre 
Semmeln und Weckerln.

Im Bild v.l.: 
Die Mitglieder des 
Familienbetriebes Stiegler: 
Michaela, Erwin, Florian, 
Martina Stiegler, 
Eleonore und Michael 
Fichtinger

Copyright: Bäckerei Stiegler

 

NEU: 
Auf Wunsch bieten wir ab sofort Schnittbrot an.
Auch unseren Buttertoast können wir ab sofort 
in Scheiben geschnitten anbieten.
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NEU: 
Auf Wunsch bieten wir ab sofort Schnittbrot an.
Auch unseren Buttertoast können wir ab sofort 
in Scheiben geschnitten anbieten.

Eröffnung der Geschäftsstelle
HÄNDE HELFEN HÄNDEN

in Ihrer der Region

FÜR MEHR INFORMATIONEN SCHENKEN SIE UNS IHR VERTRAUEN

Olinda Hartl
Regionsleiterin

0676 / 77 398 52
hartlolinda@gmail.com

Neueröffnung 24 h Betreuung
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REGIONSTAG BEI DEN MELKER SOMMERSPIELEN

Eine aberwitzige Story, ein freches Ensemble, 
ein Abend voll Überraschungen und zugleich 
nostalgischen Erinnerungen, vor allem aber 
40 Welthits der Rock- und Popgeschichte, neu 
gemixt und gewürzt mit deutschsprachigen 
Songs, die alle wiedererkennen: das sind seit 
8 Jahren die erfolgreichen Zutaten der Melker 
Musikrevue.

Auf diesen fixen Säulen aufbauend wollen wir 
neue Geschmacksrichtungen einbauen: eine 
Brise Zirkus, eine Spur von Varietee, kecke 
Choreographien, rhythmische Performances 
und auch neue Farben in den musikalischen 
Arrangements. Alles in allem: die Rezeptur 
einer dynamischen, höllisch guten Show über 
himmlische Wesen, gefallene Engel, schöne 
Geister, teuflische Listigkeiten, listige Teu-
fel und wundervolle Welten – ein Abend voll 
verführerischer Harmonie! Imagine! Eini ins 
Lebn!  Denn an Tagen wie diesen läuten helle 
Glocken zu Another Day In Paradise!

Karten in den Preiskategorien 47/40/34/24 €
können ab sofort am Gemeindeamt und in der 
Tourismusinformation Krems, Weißenkirchen 
und Melk erworben werden.

Fragen Sie in Ihrer Gemeinde nach der Mög-
lichkeit eines Shuttlebusses!

Auf Ihr Kommen und einen tollen gemeinsamen 
Abend freuen sich die Bürgermeisterinnen

und Bürgermeister der Region!
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Mittwoch, 11. Juli 2018, 20.15 Uhr
„HELLS BELLS“ - Der Teufel hat den Schnaps gemacht
Musikrevue von Rita Sereinig und Alexander Hauer

Melker Sommerspiele 
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Sportverein Weiten 
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Hilfe und Pflege daheim
Südliches Waldviertel
Tel. 07412/534 14
Dorfplatz 1, 3681 Hofamt Priel
www.hilfswerk.at

GRATIS! Holen Sie sich jetzt 
kostenlos Ihren Pfl egekompass 
beim Hilfswerk in Ihrer Nähe oder 
bestellen Sie unter 02742/249, 
service@noe.hilfswerk.at. 

Gut betreut bis ins hohe Alter

Hilfswerk Niederösterreich.
Rundum versorgt. Unsere Angebote.
  Hauskrankenpfl ege
 Heimhilfe 
  24-Stunden-Betreuung
  Mobile Pfl ege- und Demenzberatung:  
 Unterstützung für pfl egende Angehörige
  Notruftelefon – Hilfe auf Knopfdruck
  Hilfswerk Menüservice: Wochenmenü  
 oder „à la carte“
  Ehrenamtlicher Besuchsdienst  
 

Rufen Sie uns an! Wir helfen gerne.

Erstklassig betreut – zuhause geborgen. Um älteren Menschen 
das Leben im eigenen Zuhause zu erleichtern, können wir vieles 
organisieren. Auch pfl egende Angehörige werden durch unsere 
Angebote deutlich entlastet.

Hilfswerk & Heilmasseurin
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Freiwillige Feuerwehr Weiten
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   Freiwillige Feuerwehr Weiten  

   SONNWENDFEUER 

  Am 22. Juni 2018 

    Beginn: 20 Uhr  

  Beim FF-Haus 

  Für Speis und Trank ist bestens gesorgt! 
  Findet bei jeder Witterung statt! 
  Der Erlös dient zum Ankauf  von Ausrüstungsgegenständen!   Im Auftrag der FF Weiten    

Freiwillige Feuerwehr Weiten
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Freiwillige Feuerwehr Seiterndorf
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